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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2019/245 DER 
KOMMISSION 

vom 11. Februar 2019 

zur Annahme von Verpflichtungsangeboten im Anschluss an die 
Einführung endgültiger Ausgleichszölle auf die Einfuhren von 

Biodiesel mit Ursprung in Argentinien 

Artikel 1 

Die von den nachstehend aufgeführten ausführenden Herstellern ge­
meinsam mit der Argentinischen Kammer für Biokraftstoffe (Cámara 
Argentina de Biocombustibles — CARBIO) im Zusammenhang mit 
dem Antisubventionsverfahren betreffend die Einfuhren von Biodiesel 
mit Ursprung in Argentinien vorgelegten Verpflichtungsangebote wer­
den angenommen. 

Land Unternehmen Vertriebskanal TARIC-Zu­
satzcode 

Argentinien Aceitera General Deheza S.A. Hergestellt und verkauft von Aceitera General 
Deheza S.A. an den ersten als Einführer fungie­
renden unabhängigen Abnehmer in der Union 

C493 

Bunge Argentina S.A. Hergestellt und verkauft von Bunge Argentina 
S.A. oder 

hergestellt von Bunge Argentina S.A. und von 
Bunge Agritrade S.A., Uruguay, an den ersten 
als Einführer fungierenden unabhängigen Abneh­
mer in der Union verkauft 

C494 

LDC Argentina S.A. Hergestellt und verkauft von LDC Argentina 
S.A. oder 

hergestellt von LDC Argentina S.A., und von 
Louis Dreyfus Company Suisse S.A., Schweiz, 
an den ersten als Einführer fungierenden un­
abhängigen Abnehmer in der Union verkauft 

C495 

Molinos Agro S.A. Hergestellt und verkauft von Molinos Agro S.A. 
oder 

hergestellt von Molinos Agro S.A. und von Mo­
linos Overseas Commodities S.A., Uruguay, an 
den ersten als Einführer fungierenden unabhän­
gigen Abnehmer in der Union verkauft 

C496 

▼M1 

Viterra Argentina S.A. Hergestellt und verkauft von Viterra Argentina 
S.A. an den ersten als Einführer fungierenden 
unabhängigen Abnehmer in der Union 

C497 

▼C1 

Vicentin S.A.I.C. Hergestellt und verkauft von Vicentin S.A.I.C. 
oder 

hergestellt von Vicentin S.A.I.C. und von Vicen­
tin S.A.I.C. Sucursal Uruguay, Uruguay, an den 
ersten als Einführer fungierenden unabhängigen 
Abnehmer in der Union verkauft 

C498 

▼B
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Land Unternehmen Vertriebskanal TARIC-Zu­
satzcode 

Cargill S.A.C.I. Hergestellt und verkauft von Cargill S.A.C.I. 
oder 

hergestellt von Cargill S.A.C.I. und von Cargill 
International S.A., Schweiz, an den ersten als 
Einführer fungierenden unabhängigen Abnehmer 
in der Union verkauft 

C491 

▼C1 

COFCO International Argentina 
S.A. 

Hergestellt und verkauft von COFCO Internatio­
nal Argentina S.A. oder 

hergestellt von COFCO International Argentina 
S.A. und von Cofco Resources SA, Schweiz, 
an den ersten als Einführer fungierenden un­
abhängigen Abnehmer in der Union verkauft 

C490 

▼B 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

▼B
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